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Anpassung Beitrags- und Gebührenordnung im Bau- und Erschliessungswesen

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident, sehr geehrter Herr Gemeindeschreiber

Für Ihre Eingabe vom 15. August 2024 in oben genannter Angelegenheit danken wir Ihnen bestens. 
Gerne nehmen wir zu den Bereichen Bauwesen und Ersatzabgabe für Parkplätze und Spielplätze wie 
folgt Stellung. Die Stellungnahmen zu den anderen Bereichen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Eine summarische Prüfung des Punktes A (Baupolizeiwesen) hat keinen Hinweis auf einen Preismiss-
brauch gemäss Preisüberwachungsgesetz (PüG, SR 942.20) ergeben. Der Preisüberwacher verzichtet 
daher diesbezüglich auf die Abgabe einer formellen Empfehlung. Das bedeutet, dass der Preisüberwa-
cher diese Gebühren nicht ohne konkrete Hinweise zu einem späteren Zeitpunkt einer vertieften Prüfung 
unterzieht. Eine vertiefte Prüfung kann aber beispielsweise erfolgen, wenn sich in einem Punkt plötzlich 
konkrete Hinweise auf eine missbräuchlich hohe Gebühr ergeben würden oder sich die Verhältnisse 
wesentlich verändert haben. Je nach Ergebnis einer solchen Prüfung könnte der Preisüberwacher der 
Gemeinde dann zu diesem Zeitpunkt beantragen, die Gebühren für die Zukunft entsprechend anzupas-
sen.

Eine Ersatzabgabe ist kein Preis für eine marktfähige Dienstleistung im Sinne des PüG. Der Preisüber-
wacher verzichtet auf die Abgabe einer Empfehlung über die Höhe der Ersatzabgabe.

Allgemein appelliert der Preisüberwacher grundsätzlich in Gebühren- und Abgabefragen zur Mässigung. 
Werden Aufträge (Beizug von Spezialisten etc.) extern vergeben, sind zudem die Regelungen über das 
öffentliche Beschaffungswesen zu berücksichtigen, damit auch die Tarife möglichst tief gehalten werden 
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können.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die zuständige Behörde die Stellungnahme des Preisüberwachers in 
ihrem Entscheid aufzuführen hat (Art. 14 Abs. 2 PüG). Danach sind alle Anforderungen gemäss Art. 14 
PüG erfüllt, damit das Reglement nicht wegen eines formellen Mangels gestützt auf Art. 14 PüG ange-
fochten und aufgehoben werden kann. 

Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen und verbleiben mit

freundlichen Grüssen

Stefan Meierhans
Preisüberwacher
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